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Auf Grund von § 24 des Gesetzes über Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
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Vorbemerkung 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit umfasst das Studium, ein Praktikum und die Prüfungen einschließlich 
der Masterarbeit und Disputation.  
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Masterarbeit einschließlich Dis-
putation. Modulprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen inner-
halb eines Moduls zusammen.  
 
(2) Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.  
 
(3) Der Studiengang wird in deutscher Sprache durchgeführt. Demzufolge ist Deutsch die 
Sprache, in der die Prüfungen abgelegt werden und die Masterarbeit geschrieben wird.  
 
 

§ 3 
Fristen 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Die Prüfungen 
können auch vor Ablauf der festgesetzten Fristen abgelegt werden, sofern die erforderlichen 
Zulassungsvoraussetzungen nachgewiesen sind. 
 
(2) Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regel-
studienzeit abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprü-
fung kann nur innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
sie als endgültig nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung der Masterprüfung kann nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Termin durchgeführt wer-
den. 
 
(3) Die Hochschule stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot sicher, dass Prü-
fungsvorleistungen und Modulprüfungen in den in der Hochschulprüfungsordnung festge-
setzten Zeiträumen abgelegt werden können. Der Prüfling soll rechtzeitig sowohl über Art 
und Zahl der zu erbringenden Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Masterarbeit informiert werden. Dem Prüfling sind für jede Modulprüfung auch die je-
weiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 
1. rechtswirksam für den Masterstudiengang Deutschlandstudien an der Technischen 

Universität Dresden eingeschrieben ist; 
2. das vorgeschriebene Praktikum absolviert hat; 
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(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Entscheidung wird formal 
durch das Prüfungsamt vorbereitet. 
 
(3) Der Prüfling hat sich für die Teilnahme an den Prüfungsleistungen innerhalb der jeweils 
vom Prüfungsausschuss bekannt gegebenen Fristen einzuschreiben. Die Fristen für die Ein-
schreibung sowie die Termine der Prüfungen werden vom Prüfungsausschuss in der Regel 
zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Semesters, spätestens jedoch vier Wochen vor Be-
ginn der Einschreibung, durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(4) Die Zulassung zu einer Prüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Ab-

satz 3 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Prüfling die Masterprüfung im Studiengang "Deutschlandstudien" an einem German 

Studies Center oder nach Maßgabe des Landesrechts in einem verwandten Studien-
gang endgültig nicht bestanden hat bzw. sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Über-
schreiten der Fristen für die Meldung zu der jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung 
verloren hat. 

 
(5) Über eine Nichtzulassung ist der Prüfling durch den Prüfungsausschuss schriftlich zu in-
formieren. Das Schreiben ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
 

§ 5 
Arten von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind mündlich (§ 6), durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche 
Arbeiten (§ 7) oder durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prü-
fungsleistungen (alternative Prüfungsleistungen) wie Referat, Beleg, Hausarbeit, Thesenpa-
pier zu erbringen. Prüfungsleistungen nach dem Multiple-Choice Verfahren sind in der Regel 
ausgeschlossen.  
 
(2) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen einer länger andauernden oder ständigen 
körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Prüfling gestattet, die Prüfungsleistung 
innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
anderen Form zu erbringen. Dazu wird in der Regel die Vorlage eines ärztlichen Attests ver-
langt. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein 
dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kolle-
gialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers in Gruppen-
prüfungen oder Einzelprüfungen erbracht.  
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(3) Sie sollen je Kandidat in Einzel- und Gruppenprüfungen mindestens 15 Minuten und ma-
ximal 20 Minuten umfassen. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling jeweils im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben.  
 
(5) Studierende, die in einem späteren Prüfungstermin die gleiche Prüfungsleistung ablegen 
wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, 
es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Be-
ratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 
 

§ 7 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

 
(1) In Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Prüfungsarbeiten soll der Prüfling nachwei-
sen, dass er auf Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und The-
men bearbeiten kann.  
 
(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Prüfungsarbeiten, deren Bestehen Vorausset-
zung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letz-
ten Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.  
 
(3) Das Bewertungsverfahren soll innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein. Die Dauer 
der Klausurarbeit beträgt in der Regel mindestens 90 und höchstens 240 Minuten. 
 
(4) Hausarbeiten ist stets folgende, eigenhändig unterschriebene Erklärung beizufügen: 
"Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbst erstellt zu haben. Ich versichere, keine anderen 
als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle sinngemäßen inhaltlichen Ü-
bernahmen und wörtlichen Zitate als solche kenntlich gemacht zu haben." 
 
 

§ 8 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern fest-
gesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1 = sehr gut:    eine hervorragende Leistung; 
2 = gut: eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-

forderungen liegt; 
3 = befriedigend: eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht; 
4 = ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-

gen genügt; 
5 = nicht ausreichend: eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-

rungen nicht mehr genügt. 
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Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Ernied-
rigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 
5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so entspricht die Modulnote 
der Note der Prüfungsleistung. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen, ist die Modulnote das auf eine Dezimalstelle abgeschnittene, gegebenenfalls mit den 
Leistungspunkten gewichtete arithmetische Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistun-
gen.  
 
Die Modulnote lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5:    sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5:  gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5:  befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0:  ausreichend 
bei einem Durchschnitt ab 4,1:      nicht ausreichend. 
 
(3) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Diese ist das auf eine Dezimalstel-
le abgeschnittene, mit den Leistungspunkten gewichtete arithmetische Mittel der Modulno-
ten und der Note der Masterarbeit gemäß § 17. Für die Bezeichnung der Gesamtnote gilt 
Absatz 2 entsprechend. Die Note wird im Zeugnis verbal ausgewiesen und der Zahlenwert 
der Note mit einer Dezimalstelle in Klammern beigefügt. Ist die Gesamtnote 1,2 oder bes-
ser, so wird vom Prüfungsausschuss das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ vergeben. 
 
(4) Für die Umrechnung der deutschen Noten in die ECTS-Skala kommt die jeweils geltende 
Vorgabe der Kultusministerkonferenz zur Anwendung. 
 
 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Ein Prüfling hat bis drei Werktage vor dem Prüfungstermin das Recht zum Rücktritt von 
der Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen. Der Rücktritt ist gegenüber dem Prüfungs-
amt schriftlich anzuzeigen. Erscheint der Prüfling, ohne von diesem Recht Gebrauch ge-
macht zu haben, zu einem für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht oder 
tritt er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfungsleistung zurück, gilt 
die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Prüflings bzw. eines von ihm überwiegend selbst zu versorgenden Kindes 
oder pflegebedürftigen Angehörigen wird in der Regel die Vorlage eines ärztlichen, in Zwei-
felsfällen eines amtsärztlichen Attests verlangt. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer 
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
 
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Das Gleiche gilt für Studienleistungen. Ein Prüf-
ling der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; 
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in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen durch einen begründeten schriftlichen An-
trag verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 3 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 10 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. In diesem Fall werden Leistungspunkte erworben. 
 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die gemäß § 22 Abs. 1 und 2 erforderlichen Mo-
dulprüfungen bestanden sind, die Masterarbeit einschließlich Disputation mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde sowie die Leistungspunkte für das Praktikum erworben 
wurden. 
 
(3) Hat der Prüfling eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Masterarbeit 
schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, erhält er Auskunft darüber, ob und ggf. in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die Masterarbeit wiederholt wer-
den muss oder kann.  
 
(4) Hat der Prüfling die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie 
die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung 
nicht bestanden ist.  
 

§ 11 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen der Masterprüfung können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzun-
gen auch vor den in dieser Ordnung festgelegten Fristen abgelegt werden. In diesem Fall 
gilt eine nicht bestandene Modulprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleis-
tungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet wurden, können in 
einem neuen Prüfungsverfahren angerechnet werden.  
 
(2) Auf Antrag des Prüflings können in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 bestandene Modulprü-
fungen oder Prüfungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) oder besser be-
wertet wurden, zur Aufbesserung der Noten zum nächsten regulären Prüfungstermin einmal 
wiederholt werden. In diesem Fall zählt die bessere Note.  
 
(3) Hinsichtlich der Einhaltung des Zeitpunktes für den Freiversuch werden Zeiten einer Un-
terbrechung des Studiums wegen Krankheit oder eines anderen zwingenden Grundes nicht 
angerechnet. 
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§ 12 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als 
endgültig nicht bestanden. Die Form der Wiederholungsprüfung wird durch den Prüfer fest-
gelegt. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist, abgesehen von dem in § 11 Abs. 2 
geregelten Fall, nicht zulässig.  
 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, sind nur die einzelnen 
nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 
 
(3) Eine zweite Wiederholung ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin möglich. Der Antrag ist schriftlich innerhalb von vier Wo-
chen nach Erhalt der Mitteilung über das Nichtbestehen der ersten Wiederholungsprüfung 
an den Prüfungsausschuss zu richten. Im Falle der Genehmigung erfolgt diese Prüfung zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin. Wird eine zweite Wiederholungsprüfung nicht beantragt, 
nicht genehmigt oder nicht bestanden, so ist die Modulprüfung endgültig nicht bestanden. 
Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden, 
es sei denn, der Prüfungskandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
 

§ 13 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
 
(2) Studienzeiten und Studienleistungen aus anderen Studiengängen, die insbesondere an 
einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland, der 
deutschsprachigen Schweiz, Österreich und Liechtenstein sowie an German Studies Cen-
ters erbracht worden sind, werden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertig-
keit ist gegeben, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, 
Umfang und Anforderungen denjenigen des Masterstudienganges Deutschlandstudien ent-
sprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Über Gleichwertigkeit entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusminis-
terkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen 
und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
 
(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag auf die in § 21 Abs. 3 ge-
nannte berufspraktische Ausbildung angerechnet werden.  
 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die No-
tensysteme kommensurabel sind – zu übernehmen und nach Maßgabe dieser Prüfungsord-
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nung in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei Notensystemen die nicht-
kommensurabel sind, wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung 
der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. Anträge auf Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen sind jeweils unverzüglich nach Vorliegen des Anrechnungsfalls beim Prüfungs-
ausschuss zu stellen. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unter-
lagen beizubringen. 
 

§ 14 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch die Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss zu bilden.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss hat fünf Mitglieder, darunter einen Studenten. Bei der Zusam-
mensetzung des Prüfungsausschusses, der mehrheitlich aus Hochschullehrern bestehen 
muss, müssen die am Studiengang beteiligten Fakultäten (Philosophische Fakultät, Juristi-
sche Fakultät und Fakultät Wirtschaftswissenschaften) sowie der geschäftsführende Direk-
tor des MeZ vertreten sein. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt in 
der Regel drei Jahre, die des studentischen Mitgliedes in der Regel ein Jahr. 
 
(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, die weiteren nicht-studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie deren Stellvertreter werden im Einvernehmen mit den am Stu-
diengang beteiligten Fakultäten durch den wissenschaftlichen Rat des MeZ bestellt. Das 
studentische Mitglied sowie dessen persönlicher Vertreter werden auf Vorschlag der Stu-
dentenschaft vom wissenschaftlichen Rat des MeZ bestellt. Der Vorsitzende führt im Regel-
fall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Der akademische Direktor des MeZ kann an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet als Widerspruchsbehörde über 
Widersprüche gegen Entscheidungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens und erlässt die 
Widerspruchsbescheide. Er berichtet dem akademischen Direktor des MeZ regelmäßig über 
die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbei-
tungszeiten für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. 
Der Bericht ist in geeigneter Weise offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen 
zur Reform der Studienordnung, der Studienablaufpläne und der Prüfungsordnung. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss regelt die Zulassung für den Studiengang "Deutschlandstudien" 
durch eine jeweils für den Bewerbungszeitraum eingesetzte Zulassungskommission aus je 
einem Vertreter der beteiligten Fakultäten. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss ist bei Anwesenheit drei seiner stimmberechtigten Mitglieder, 
darunter dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden, beschlussfähig. Er 
fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungs-
leistungen beizuwohnen. 
 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Alle Entscheidungen des 
Prüfungsausschusses und des Vorsitzenden bedürfen der Schriftform. Der Prüfungsaus-
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schuss führt die Prüfungsakten. Einzelentscheidungen, die zum Nachteil eines Kandidaten 
ergehen, sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Soweit sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 
 

§ 15 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Er kann die Bestellung dem 
Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfern dürfen nur Hochschullehrer und andere nach Landes-
recht prüfungsberechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwingende Gründe 
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung bezieht, 
eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausüben; bei Be-
darf kann auch zum Prüfer bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für 
ein Teilgebiet des Prüfungsfaches besitzt. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer eine 
Hochschulabschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.  
 
(2) Der Prüfling hat für die Disputation das Recht, einen Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern 
vorzuschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 14 Abs. 9 entsprechend. 
 
 

§ 16 
Zweck der Masterprüfung 

 
Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudienganges. 
Sie soll zeigen, dass der Absolvent über die vertiefenden und gründlichen Fachkenntnisse 
und Fähigkeiten im Bereich der „Deutschlandstudien“ verfügt, die den fachlichen und fä-
cherübergreifenden wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen und in dem von ihm 
angestrebten beruflichen Wirkungsbereich erforderlich sind.  
 
 

§ 17 
Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgege-
benen Frist ein wissenschaftliches Problem aus dem Bereich deutschland- und europabezo-
gener Fragen nach den wissenschaftlichen Methoden der beteiligten Fächer selbständig zu 
bearbeiten und in deutscher Sprache wissenschaftsadäquat darzustellen. Die Arbeit ist in 
maschinenschriftlicher und gebundener Form sowie gegliederter und vollständig annotierter 
Fassung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.  
 
(2) Das Thema ist einem der Teilgebiete Recht, Wirtschaft oder Politik und Medien zu ent-
nehmen. Der Prüfling kann Themenwünsche äußern. Der Vorschlag begründet keinen 
Rechtsanspruch. Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den jeweiligen Betreuer. Das The-
ma und der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas sind dem Prüfungsausschuss durch den 
aufgabenstellenden Hochschullehrer schriftlich mitzuteilen und aktenkundig zu machen. Auf 
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Grund der Meldung zur Prüfung hat der Prüfungsausschuss dafür zu sorgen, dass der Prüf-
ling das Thema für eine Masterarbeit rechtzeitig erhält. Das Thema ist spätestens vier Wo-
chen nach Bekanntgabe der Resultate der letzten Modulprüfung auszugeben. 
 
(3) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungs-
zeit zurückgegeben werden.  
 
(4) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss abzuliefern; der Abgabezeit-
punkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Prüfling schriftlich zu versichern, 
dass er seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(5) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern selbstständig zu bewerten. Einer der Prüfer soll 
derjenige sein, der das Thema der Arbeit ausgegeben hat. Der zweite Prüfer wird vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses in Absprache mit dem Aufgabensteller bestimmt. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Die Note der Arbeit ergibt sich 
aus dem auf eine Dezimalstelle abgeschnittenen arithmetischen Mittel der beiden Bewer-
tungen. Hat nur einer der beiden Prüfer die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet 
oder weicht die Benotung um mehr als zwei Noten voneinander ab, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die endgültige Bewertung. Hierbei kann ein dritter Prüfer hinzugezo-
gen werden. Die endgültige Note soll nicht außerhalb des von den beiden ursprünglichen 
Gutachtern gesetzten Bereiches liegen. 
 
(6) Ist die Masterarbeit nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden, kann sie 
einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas ist in diesem Falle jedoch nur zuläs-
sig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch gemacht hat. Wird auch die zweite Arbeit nicht mit mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet, so ist die Prüfung endgültig nicht bestanden. 
 
(7) Der Kandidat hat die Ergebnisse seiner Arbeit in einer Disputation zu erläutern. Näheres 
regelt § 23. 
 
(8) Die Note der Disputation geht in die Note der Masterarbeit mit ein. Die Note der Master-
arbeit inklusive Disputation ist das auf eine Dezimalstelle abgeschnittene, gewichtete arith-
metische Mittel der Note der Arbeit und der Note der Disputation, falls sowohl Masterarbeit 
als auch die Disputation mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Der Gewich-
tungsfaktor der Note der Masterarbeit beträgt zwei, der Gewichtungsfaktor der Note der 
Disputation eins. 
 
(9) Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit oder der Disputation und die Wiederholung 
einer bestandenen Masterarbeit oder einer bestandenen Disputation sind ausgeschlossen. 
 
 

§ 18 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Prüfling unverzüglich, möglichst innerhalb 
von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis sind die Modulnoten, Thema, Betreuer und 
Note der Masterarbeit sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Das Zeugnis trägt das Datum 
des Tages an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und wird vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 
In einer Beilage zum Zeugnis werden alle Prüfungsleistungen verzeichnet. 
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(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Prüfling die Masterurkunde, mit der die Verlei-
hung des akademischen Grades „Master of Arts“ (M.A.) beurkundet wird. Die Urkunde wird 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Rektor der Universität unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität versehen. Sie trägt das Datum des Zeugnisses. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem „Diploma Supplement Model“ von Europäischer Union / Europarat / Unesco aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils gülti-
gen Fassung zu verwenden. Zusätzlich zum Diploma Supplement händigt die Technische 
Universität Dresden dem Prüfungskandidaten Übersetzungen der Urkunde über die Verlei-
hung des akademischen Grades und des Zeugnisses nebst Beilage in englischer Sprache 
aus. 
 

§ 19 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entspre-
chend § 9 Abs. 3 durch den Prüfungsausschuss abgeändert werden. Gegebenenfalls kann 
die Modulprüfung und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entspre-
chendes gilt für die Masterarbeit.  
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der 
Prüfling vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die Prüfung ablegen konnte, so kann die Prü-
fung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung des Prüfungsausschusses Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit 
dem unrichtigen Zeugnis nebst Beilage sind auch die Masterurkunde, die Übersetzungen 
des Zeugnisses, der Beilage und der Urkunde und das Diploma Supplement einzuziehen, 
wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 20 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ist dem Prüfling auf Antrag 
in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und die Prüfungsprotokolle zu gewähren.  
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II. Spezifische Bestimmungen 
 

§ 21 
Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Die Lehrveranstaltungen erstrecken sich über drei 
Semester. Das vierte Semester ist für die Anfertigung der Masterarbeit vorgesehen.  
 
(3) In den vorlesungsfreien Zeiten ist ein mindestens dreiwöchiges Praktikum oder ein ent-
sprechendes Äquivalent jeweils mit Erteilung eines Arbeitszeugnisses zu absolvieren. 
 
(4) Der zeitliche Gesamtumfang der zum erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereiches beträgt 64 Semesterwo-
chenstunden. Die Lehrveranstaltungen sollen in der im Studienablaufplan angegebenen Rei-
henfolge absolviert werden. Einschließlich der Masterarbeit und Disputation werden im Lau-
fe des Studiums insgesamt 120 Leistungspunkte erworben. 
 
 

§ 22 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Prüfungsleistungen in verschiedenen Modulen (Modul-
prüfungen) und der Anfertigung der Masterarbeit einschließlich der Disputation. 
 
(2) Im Einzelnen sind Prüfungsleistungen in folgenden Modulen zu erbringen:  
 
1. Pflichtmodule 
 
Module ECTS / 

SWS 
Regelzeitpunkt
  

 
I. Teilbereich Wirtschaft: 
Grundlagen der VWL 3 / 2 1. Semester 
Grundzüge der BWL / Mikrothema BWL 5 / 4 1. Semester 
Soziale Systeme und Sozialpolitik 3 / 2 2. Semester 
Kostentheorie und Rechnungswesen 3 / 2 2. Semester 
Empirische Wirtschaftsforschung 2 / 2 2. Semester 
   
II. Teilbereich Recht: 
Bürgerliches Recht 6 / 4 1. u.2. Semester 
Verfassungsrecht 3 / 2 1. Semester 
Grundlagen des Handelsrechts 2 / 2 1. Semester 
Europäisches Recht 3 / 2 2. Semester 
Grundlagen des Arbeitsrechts 2 / 2 2. Semester 
   
III. Teilbereich Politik und Medien: 
Einführung in das politische System der  
Bundesrepublik Deutschland 

 
3 / 2 

 
1. Semester 

Einführung in das politische System der  
Europäischen Union 

 
3 / 2 

 
1. Semester 

Medienanalyse 2 / 2 1. Semester 
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Deutsch-osteuropäische Beziehungen 3 / 2 2. Semester 
Osterweiterung der EU 3 / 2 2. Semester 
Medien und Globalisierung  2 / 2 2. Semester 
 
IV. Teilbereich Geschichte und Kultur: 
Einführung in die neuere deutsche Geschichte / Zeitgeschichte 4 / 4 1. u.2. Semester 
Einführung in die Kulturwissenschaften 2 / 2 1. Semester 
Medien und Kultur in Deutschland 2 / 2 2. Semester 
 
V. Schlüsselqualifikationen: 
Fachkommunikation Recht 1 / 2 1. Semester 
Fachorientierte Kommunikation 1 / 2 1. Semester 
Fachkommunikation Wirtschaft 1 / 2 2. Semester 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens 1 / 2 2. Semester 
 
2. Wahlpflichtmodule (3. Semester) 
Im dritten Semester sieht das Curriculum eine individuelle Schwerpunktsetzung in einem der 
drei Teilbereiche Wirtschaft, Recht oder Politik und Medien vor. Die Studierenden wählen 3 
der angebotenen Module in ihrem Spezialisierungsgebiet, je 1 Modul der beiden übrigen 
Spezialisierungsgebiete sowie ein Modul aus dem Bereich Geschichte und Kultur. 
 
Module                                ECTS/SWS 
I. Teilbereich Wirtschaft: (Studierende mit dieser Spezialisierung wählen 3 der angebotenen 
Module, mindestens jedoch je ein Modul der VWL und der BWL) 
Organisationstheorie 5 / 2 
Personalwesen 5 / 2 
E-Business 5 / 2 
Finanzielle Systeme 5 / 2 
Industrieökonomik 5 / 2 
 
II. Teilbereich Recht: 

 

Arbeitsrecht und Arbeitsvertragsrecht 5 / 2 
Steuerrecht 5 / 2 
Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht 5 / 2 
Unternehmen im Rechtsverkehr 5 / 2 
Bankrecht 5 / 2 
 
III. Teilbereich Politik und Medien: 

 

Strukturen und Prozesse des politischen Systems 5 / 2 
Parteien, Wahlen und Interessen Organisationen 5 / 2 
Politisches System und Gesellschaft: Sozialpolitik in Deutschland 5 / 2 
Mediensystem und Gesellschaft 5 / 2 
 
IV. Teilbereich Geschichte und Kultur: 

 

Kulturelles Gedächtnis und Erinnerung 5 / 2 
Kulturelle Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung 5 / 2 
Theatralität und Rolle 5 / 2 
 
(3) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der den Modulen zugeordneten 
Lehrveranstaltungen. Art und Umfang der den Modulen zugeordneten Prüfungsleistungen 
sind in den Modulbeschreibungen definiert. 
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(4) Die wählbaren Module können erweitert werden. Der Prüfungsausschuss gibt diese 
durch öffentlich zugängliche Aushänge oder durch Veröffentlichung in öffentlich zugängli-
chen elektronischen Medien bekannt. 
 
(5) Das Thema der Masterarbeit darf nicht ausgegeben werden, bevor der Kandidat mindes-
tens 60 der insgesamt 90 Leistungspunkte in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen erworben 
hat. 
 

§ 23 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Disputation 

 
(1) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt vier Monate. Sie kann studienbeglei-
tend im dritten Semester oder aber im dafür vorgesehenen vierten Semester angefertigt 
werden. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu gestalten, dass 
die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens zwei 
Monate verlängern. 
 
(2) Der Kandidat hat die Ergebnisse seiner Arbeit in einer Disputation zu erläutern und in den 
Kontext des entsprechenden Teilbereiches des Studienganges Deutschlandstudien, aus 
dem das Thema gewählt wurde, einzuordnen. Die Disputation hat einen eigenständigen 
Charakter. Zur Disputation wird nur zugelassen, wer mindestens 84 Leistungspunkte, darun-
ter die 4 Leistungspunkte für das Praktikum, erworben hat und wer in der Masterarbeit eine 
Bewertung von nicht schlechter als „ausreichend“ (4,0) erzielt hat. Dem Kandidaten ist der 
Prüfungstermin mindestens 14 Tage vor dem Termin von einem Beauftragten des Prü-
fungsausschusses bekannt zu geben. Die Disputation findet in der Regel innerhalb von vier 
Wochen nach der Vorlage der Bewertungen der Masterarbeit vor einer Prüfungskommission 
von drei Hochschullehrern in Anwesenheit eines Beisitzers statt. Für die Bewertung der 
Disputation gilt § 8. Die Note wird dem Prüfungskandidaten im Anschluss an die Disputation 
bekannt gegeben. Wenn die Disputation nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wird, kann sie innerhalb einer Frist von acht Wochen einmal wiederholt werden. Das Proto-
koll ist von den Prüfern und vom Beisitzer zu unterzeichnen. 
 
(3) Für das Versäumnis des Disputationstermins gilt § 9 Abs. 1 entsprechend. 
 
 

§ 24 
Hochschulgrad 

 
Auf Grund der erfolgreich bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad „Master 
of Arts“ (abgekürzte Form: „M.A.“) verliehen.  
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§ 25 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2005 in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
12.01.2005 und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst mit Erlass vom 11.04.2005, Az.: 3-7831-17-0371/30-1. 
 
Dresden, den 15.06.2007 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Dresden 
 
 
 
Prof. Hermann Kokenge 


